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Text 

II. Hauptstück 

1. Abschnitt 

Gesundheitspsychologie und Klinische Psychologie (Gemeinsame Bestimmungen) 

Geltungsbereich 

§ 6. (1) Die Gesundheitspsychologie und die Klinische Psychologie dürfen nur nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes ausgeübt werden. 

(2) Die Ausübung der Gesundheitspsychologie und der Klinischen Psychologie umfasst die durch 
den Erwerb fachlicher Kompetenz erlernte Anwendung von gesundheitspsychologischen und klinisch-
psychologischen Erkenntnissen und Methoden bei der Untersuchung, Behandlung, Auslegung, Änderung 
und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen und ihrer Lebensbedingungen einschließlich 
der Prävention, Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Evaluation. 

(3) Die Ausübung der Gesundheitspsychologie und der Klinischen Psychologie gemäß Abs. 2 
besteht in der eigenverantwortlichen Ausübung der in diesem Bundesgesetz umschriebenen Tätigkeiten, 
unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
ausgeführt werden. 

(4) Durch dieses Bundesgesetz wird der durch das Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, durch 
das Musiktherapiegesetz, BGBl. I Nr. 93/2008, oder durch das Psychotherapiegesetz, BGBl. 
Nr. 361/1990, geregelte Berechtigungsumfang nicht berührt. Ebenso werden durch dieses Bundesgesetz 
Tätigkeiten von Psychologinnen und Psychologen in jenem Umfang nicht berührt, als für diese 
Tätigkeiten besondere gesetzliche Regelungen bestehen. 

(5) Auf die Ausübung der Gesundheitspsychologie und der Klinischen Psychologie findet die 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, keine Anwendung. 

(6) Militärpsychologinnen oder Militärpsychologen sind jene Berufsangehörigen, die auf Grundlage 
eines aufrechten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnisses im Rahmen des 
Fachdienstweges dem Psychologischen Dienst des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport 
unterstellt sind. Die Bezeichnung „Militärpsychologin“ oder „Militärpsychologe“ ist diesen Personen 
vorbehalten. 

(7) Hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Amtssachverständige ist dieses Bundesgesetz auf 
Militärpsychologinnen (Militärpsychologen) nicht anzuwenden. 


